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Verfahrens . Inobosondoro dureh Vertcd 1 rjunnovorbringen des»---
Beschuldigten werden oftmals bis dahin unbeachtet neblicbene 
Erklörunpsnöolichkeiten oder unbekannte Zusammenhänge bekannt , 
denen nachgensnpen werden muß. In Interesse der Wahrheitsfest
st ollu ng !:onstatiert denentsprechend die OG-Richtlinio zur 
Beweisführung,",.. daß es unzulässig ist, Vortoirlirunnsvorbrinpc:
des Anne!;lösten als soronennte Schutzbehauptung zurückzuwoi-

✓*
sen,.ohne zu bnv/eisen, daß dieses Vorbringen unwahr ist.""
Diese Feststellung des Obersten Gerichts der DDO hat auch für
dic abschließenr’e ■■enoisivu ro in u n— '!eureri das Untorsuchunnsorgen
grundlegende Bedeutung. Aus den hier auf dns Vertcidigunnsvor- 
bringen des Beschuldigten bezogenen Grundsatz der Dov/eisföhrunge- 
pflicht der staatlichen Organe folgt nämlich, daß den entlasten- 
den Einlassunnen des HeschuIdioten Grundsätzlich Wahrheit unter
stellt wird, sq longo nicht der Howe i s erbracht worden kann, 
daß sie falsch sind
Do fbr entlastende 'Einwand des 3s sc hu ntpn- ist dementsprechend 
grundsätzlich ein bo we ise r he bl ich ê  fossil nn rund , der düs Zu
standekommen von Gewißheit über ntsorechende Teilergebnis
der Untersuchung so lanne unmöglich nacht, wie er nicht wir!Or
ient worden honn. S T .s

-

Das bedeutet/-'beispielsweise , daß beim Vorliegen eines 
Geständnisses ü?nd eines Widerrufs des Beschuldigten in 
jedem FnJLlc,. ds'r 'Widerruf als boweiser he blich in die ab
schließende'"‘BeweisWürdigung einzugehen hat , wenn nicht 
bewiesen werden kenn, daß das Geständnis-wahr ist.

Daraus folgt , daß dem Verteidigungsvorbringen des Beschuldigten 
während der gesamten Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens und 
insbesondere in der abschließenden Deweiswürdigung besondere 
Bedeutung zukommt . Sie sind entweder als falsch zu widerlegen 
oder gelten beweis rechtlich als wahr ! Die Gewährleistung des 
Rechts des Beschuldigten auf Verteidigung ist dementsprechncd 
ureigenstes Anliegen der Wahrheitsfindung und Wahrheitssicherung 
in jedem Ermittlungsverfähren.

1 VgT. OG-Richt l.i nie zur Beweisführung, s. a. 0 ., S. 38
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